
Agrar-Steuern

Agrar-Recht

Agrar-Taxation

Agrarbetrieb 2021

Zeitschrift für das gesamte Recht der Land- und Forstwirtschaft, die Wirtschafts- 
und Steuerberatung sowie das Sachverständigenwesen im ländlichen Raum

7. Jahrgang 2021
ISSN 2199-9376

5
AgrB

Herausgeber-Beirat: 

Prof. Dr. E. Bahrs
Dipl.-Ing. M. Biederbeck
RA, Notar Dr. M. von Bockum
RA, Notar Dr. P. Fiedler
RA I. Glas 
StB E. Gossert
Notar Prof. Dr. Dr. H. Grziwotz
RA, vBP Dr. Th. Hahn
Dipl.-Ing. agr. Dr. H. P. Jennissen
Dipl.-Ing. agr. Prof. Dr. A. Mährlein
RA Prof. Dr. D. J. Piltz
StB W. Stalbold
RA, StB R. Stephany 
VorsRiBFH M. Wittwer

Herausgeber:

Grziwotz	
Bauer sucht Frau, aber nur mit Ehevertrag!

Nieskens	
Verbot und Rechtsfolgen missbräuchlicher Praktiken in der 
Umsatzsteuer

Arndt	
Ausstieg aus der Selbstbewirtschaftung – Planung möglicher 
steuerlicher Ausstiegszenarien

Greve	
Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von 
mitarbeitenden Familienangehörigen in der Landwirtschaft

Stöwer	
Unternehmensnachfolge? Die Volljährigenadoption kann eine 
Gestaltungsmöglichkeit sein!

Wintzer	
BioRegio 2030 – Ökolandbau zwischen politischem Ziel und 
Wirtschaftlichkeit



Agrarbetrieb

AgrB 5-2021

Editorial

Bauer sucht Frau, aber nur mit Ehevertrag!

Prof. Dr. Dr. Herbert Grziwotz, Notar a.D., Mitglied der Reformkommission des Deutschen 
Familiengerichtstages

Eheverträge scheinen derzeit wieder Hochkonjunktur zu haben. Vor allem im 
unternehmerischen Bereich wird nahezu keine Ehe mehr ohne vertragliche Si-
cherung für den Fall ihres Scheiterns geschlossen. „Vor dem Standesamt erst 

zum Notar/zur Notarin“, so lautet das (wenig romantische) Motto, das vor allem 
Rechtsanwälte und Steuerberater, aber auch die Eltern predigen. Viele Gesellschafts-
verträge haben bereits die Verpflichtung der Gesellschafter zum Abschluss eines 
Ehevertrages enthalten, der Gütertrennung oder zumindest eine Herausnahme des 

Betriebsvermögens oder der Beteiligung aus der Vermögensauseinandersetzung bei einer Scheidung vor-
sieht. Auch bei Betriebsübergaben nehmen derartige Klauseln zu. Andernfalls droht die Rückübertra-
gungsverpflichtung des Betriebsvermögens. Mitunter handelt es sich auch um „Feigheitsklauseln“, da der 
Betriebsübernehmer der Partnerin seine unendliche Liebe und sein uneingeschränktes Vertrauen versi-
chern und gleichzeitig die Verantwortung für den gewünschten Ehevertrag auf die Übergeber „schieben“ 
kann.

Der Bundesgerichtshof musste sich in zwei auch in einer breiteren Öffentlichkeit diskutierten Fällen mit 
der Sittenwidrigkeit von Unternehmer-Eheverträgen befassen:

Im ersten Fall (Urteil vom 28.3.2007 – XII ZR 130/04) ging es um eine gelernte Goldschmiedin, die im 
Juweliergeschäft ihrer Schwiegereltern angestellt war und mit deren Sohn zunächst „wild“ zusammen-
lebte. Als sie schwanger wurde, willigte der Partner auf Drängen seiner Eltern in eine Eheschließung ein. 
Auf sein Verlangen und das seiner Eltern schlossen sie eine Woche vor der standesamtlichen Trauung 
einen Ehevertrag, in dem Gütertrennung vereinbart, der Versorgungsausgleich ausgeschlossen und der 
nacheheliche Unterhalt auf den Kinderbetreuungsunterhalt bis zum 6. Lebensjahr des jüngsten Kindes be-
grenzt wurde. Zusätzlich war zur Abfindung für jedes angefangene Ehejahr eine wertgesicherte Pauschale 
bis zur Rechtskraft der Scheidung vorgesehen. Der Ehevertrag hatte vor dem höchsten deutschen Zivil-
gericht Bestand. Eine Position der Unterlegenheit der Frau ergab sich nicht bereits durch ihre Schwan-
gerschaft und die Anstellung bei den Eltern ihres künftigen Mannes. Selbst bei Annahme einer Disparität 
wäre der Ausschluss des Zugewinnausgleichs durch das berechtigte Interesse an der Erhaltung des künftig 
im Eigentum des Mannes stehenden Geschäftes gerechtfertigt gewesen. Der Ausschluss des Versorgungs-
ausgleichs wirke sich schließlich zugunsten der Ehefrau, die abhängig beschäftigt war, aus.

Anders war dies im zweiten Fall (Beschluss vom 15.3.2017 – XII ZB 109/16). Auch hier arbeitete die Ehe-
frau nach der Eheschließung im Familienunternehmen mit. Die Beteiligten schlossen erst zwei Jahre nach 
Eheschließung einen notariellen Ehevertrag. Auch hier wurden der Zugewinnausgleich und der Versor-
gungsausgleich ausgeschlossen. Der nacheheliche Unterhalt wurde auf den Kinderbetreuungsunterhalt 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des jüngsten Kindes sowie auch höhenmäßig beschränkt. Die 
Mutter/Schwiegermutter, die Inhaberin eines Unternehmens war, machte die Übertragung von Beteili-
gungen hieran an ihren Sohn von dem Abschluss des Ehevertrages abhängig. Die Ehefrau wurde mit dem 
Inhalt des Ehevertrages erstmals beim Notar konfrontiert, Schwerpunkt des Notartermins war die Um-
strukturierung des Familienunternehmens und zudem stand die Frau, die ihr einen Monat altes Baby zur 
Beurkundung mitgebracht hatte, unter dem Druck, möglichst schnell den Termin hinter sich bringen zu 
wollen. Der Familiensenat des BGH ging davon aus, dass die einzelnen Regelungen des Ehevertrages iso-
liert nicht sittenwidrig, sondern zum Schutz des Unternehmens anerkennenswert wären und sich teilwei-
se – so der Ausschluss des Versorgungsausgleichs – sogar zugunsten der Ehefrau auswirken würden. Aller-
dings ergebe sich aus dem Zusammenwirken aller in dem Vertrag enthaltenen Regelungen eine einseitige 
Lastenverteilung und damit eine Benachteiligung der Ehefrau. Diese habe sich bei Vertragsabschluss in 
einer unterlegenen Verhandlungsposition befunden und lediglich eine passive Rolle eingenommen. Der 
Ehemann habe seine wirtschaftliche und soziale Überlegenheit zum Abschluss des ihn begünstigenden 
Ehevertrages ausgenutzt. Deshalb war der Ehevertrag nichtig.
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Die Beispielsfälle belegen zunächst, dass die Familiengerichte nur faire Eheverträge akzeptieren. Dies 
betrifft bereits das Vertragsverfahren, in dem keine Drucksituation für einen Teil auftreten sollte. Jeder 
Ehepartner sollte insbesondere ausreichend Gelegenheit haben, sich mit dem Vertragsinhalt zu befassen 
und sich gegebenenfalls von einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin einseitig beraten zu lassen. Allein 
der Umstand, dass ein Beteiligter die Eheschließung vom Abschluss des Ehevertrages abhängig macht, 
begründet dagegen noch keine unzumutbare Drucksituation. Der Vertragsinhalt wird immer einen Ehe-
gatten besserstellen; er sollte jedoch insoweit ausgewogen sein, als zumindest ehebedingte Nachteile, die 
ein Ehegatte im gemeinsamen Interesse auf sich nimmt, ausgeglichen werden. Eine Macho- oder Sklaven-
halterehe, bei der der Betriebsinhaber darauf pocht, dass er das Geld verdiene, während seine Ehefrau le-
diglich die Kinder und den Haushalt versorge, kann im Scheidungsfall bei Nichtigkeit des entsprechenden 
Ehevertrages teuer werden.

Das Ertragswertprivileg beim Zugewinnausgleich (§ 1376 Abs. 4 BGB) begünstigt ohnehin den Inha-
ber eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes. In Fällen, in denen der einheiratende Ehegatte nach 
langjähriger, unentgeltlicher Mitarbeit im Betrieb leer ausgeht, nimmt die Rechtsprechung allerdings mit-
unter eine „Korrektur“ auf einer „Ausweichspur“ neben dem Güterrecht vor. Dies dürfte in Zukunft eher 
zu- als abnehmen. Auch insoweit empfiehlt sich der Abschluss eines fairen Vertrages oder als Alternative 
die Begründung eines Arbeitsverhältnisses.

Wenn man als Notar miterlebt hat, dass Eheverträge, die in den neunziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts der höchstrichterlichen Rechtsprechung entsprachen, ab 2001 für sittenwidrig gehalten wur-
den, und umgekehrt die nunmehr geltende Regelung des nachehelichen Unterhalts geringere Ansprüche 
gewährt, als von Familiengerichten für unangemessen gehaltene frühere Unterhaltsregelungen, ist man 
versucht, auf die Frage, was der sicherste Ehevertrag wäre, zu antworten: „Nicht zu heiraten!“ Sieht man 
die von den Familiengerichten entschiedenen Fälle jedoch genauer an, waren es stets die Eheverträge, 
die für unwirksam erklärt wurden, mittels derer der wirtschaftlich stärkere Partner versuchte, bis an die 
Grenzen des Zulässigen zu gehen. Rücksicht auf den Partner und etwas Großzügigkeit sind deshalb nicht 
nur ehefördernd, sondern helfen auch bei der richterlichen Inhaltskontrolle eines Ehevertrages im späte-
ren Scheidungsverfahren.

Fazit somit: Heiraten ja! Wenn mit Ehevertrag, dann nur mit einem fairen.

 Regen/München, im August 2021
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